Entgeltordnung der Jugend&KunstSchule Dresden
Bautzner Stral3e 130 (Schlofl3 Albrechtsberg), Gamigstral3e 24 (Palitzschhof),
Leutewitzer Ring 5 (Club Passage), Racknitzhéhe 35 a, Rathener Stralie 115
(qultig ab 01.09.2006)

Veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 27/06 vom 06.07.06

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Mai 2006 die Entgeltordnung der Jugend&
KunstSchule Dresden, Bautzner StralRe 130 (Schloss Albrechtsberg), Gamigstrale 24 (Pa-
litzschhof), Leutewitzer Ring 5 (Club Passage), Racknitzhthe 35 a, Rathener Strale 115
beschlossen. Sie gilt ab 1. September 2006 (Beschluss-Nr.: V1158-SR30-06).

Inhaltstibersicht: Seite:

1. Entgelte 1

2. Eintrittspreise 2

3. Raumnutzung durch Dritte 3

1. Entgelte

a) Kurse 3,00 EUR/60 Minuten ermaRigt (inkl. Materi-
alration)

b)

d)

5,00 EUR/60 Minuten Erwachsene (inkl. Ma-
terialration)
gof. zusétzlich bendtigtes Material wird berechnet

offene Werkstatt (mit Anleitung)/Schulprojekte
1,50 EUR/60 Minuten ermagigt
zzgl. Material
4,00 EUR/60 Minuten Erwachsene
zzgl. Material

Workshops, Individual- und Gruppenangebote, Ferienkurse, nicht kiinstlerische An-
gebote
Einzelkalkulation je nach

Aufwand
Chore der Jugend&KunstSchule
Médchenchor/Konzertchor: 300,00 EUR/Jahr (inkl. viertagiges Chor-
lager ohne Verpfle-
gungskosten)
Médchenchor/Vorbereitungschor: 120,00 EUR/Jahr
Vocalisa Dresden: 120,00 EUR/Jahr (neues Angebot)

ErméRigungen werden in den Angeboten nach a) und b) Kindern, Schulerinnen/Schiilern,
Studentinnen/Studenten, Auszubildenden, Wehr- und Zivildienstleistenden gewéhrt. Fir
schwerbehinderte Erwachsene (ab 80 %) und Erwachsene mit Dresden-Pass, Arbeitslo-
sengeld Il oder Sozialgeld gelten die ermé&Rigten Entgelte.
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Entgeltordnung

Kinder und Jugendliche von Empféngerinnen/Empfangern von Arbeitslosengeld Il oder
Sozialgeld sowie Personen mit Dresden-Pass, die von vornherein Anspruch auf den erma-
Rigten Preis haben, kénnen an Angeboten nach a) kostenfrei teilnehmen. Schwerbehinder-
te (ab 80 %), die von vornherein Anspruch auf den ermaRigten Preis haben, erhalten eine
weitere ErmaRigung von 50 %.

In den Angeboten nach c/Ferienkurse erhalten Personen mit Dresden-Pass sowie Kinder
und Jugendliche von Empfangerinnen/Empféngern von Arbeitslosengeld Il bzw. Sozial-
geld und Schwerbehinderte (ab 80 %) eine Ermaligung von 50 %.

Fir Angebot d) erhalten Personen mit Dresden-Pass sowie Kinder und Jugendliche von
Empfangerinnen/Empfangern von Arbeitslosengeld 11 bzw. Sozialgeld und Schwerbehin-
derte (ab 80 %) eine ErmaRigung von 50 %.

Familienrabatt in Hohe von 5 % wird fir die ermé&Rigten Angebote nach a) ab dem zwei-
ten Geschwisterkind gewadhrt.

Vielnutzerrabatt in Hohe von 5 % ab dem zweiten Angebot wird nur fir Angebote nach a)
gewahrt, wenn mehrere Angebote nach a) belegt werden. Mitglieder der Chore haben bei
zusatzlicher Nutzung von Angeboten nach a) ebenfalls den Anspruch auf den Vielnutzer-
rabatt.

2. Eintrittspreise

Kategorie | Lesungen, Vortrage, Kinderveranstaltungen, 4,00 EUR
Kinderkino, Schulkino 2,50 EUR erméRigt
10,00 EUR Familienti-
cket

Kategorie Il Schilerinszenierungen/ 5,00 EUR
Programmkino, Sommerkino 3,00 EUR erméRigt

Kategorie Il sonstige Kleinkunst-, Konzert-, Theater-, 8,00 EUR

Kabarettveranstaltungen 5,00 EUR erméRigt
entsprechend Aufwand eingeteilt in Kategorie
11 bis VI

Kategorie IV 10,00 EUR

8,00 EUR erméRigt

Kategorie V 12,00 EUR
10,00 EUR ermaRBigt

Kategorie VI 15,00 EUR
12,00 EUR erméRigt
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Entgeltordnung

Erméligungsberechtigte  sind  Kinder,  Schulerinnen/Schiler,  Studentin-
nen/Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Seniorin-
nen/Senioren, Personen mit Dresden-Pass, Empfangerinnen/Empfanger von Ar-
beitslosengeld 1l oder Sozialgeld sowie Personen mit Kulturpass der Euroregion
Elbe/Labe, schwerbehinderte Erwachsene (ab 80 %). Kinder und Jugendliche von
Empfangerinnen/Empfangern von Arbeitslosengeld 11 oder Sozialgeld bzw. von
Personen mit Dresden-Pass, die von vornherein Anspruch auf den erméRigten
Preis haben, kdnnen an Veranstaltungen der Kategorien I und Il unentgeltlich teil-
nehmen. Schwerbehinderte (ab 80 %), die von vornherein Anspruch auf den erma-
Rigten Preis haben, kdnnen an Veranstaltungen in der Kategorie 1 und Il unentgelt-
lich teilnehmen. Kinder unter drei Jahren haben nur bei Kinderveranstaltungen und
Kinderkino (nach Kategorie 1) freien Eintritt.

Bei Kinder- und Schilergruppen wird eine freie Eintrittskarte je fiinf Kinder/
Schilerinnen/Schiler flr die Begleitperson/-en gewahrt.

Das Familienticket gilt bei Kinderveranstaltungen fir bis zu zwei Erwachsene mit
mindestens zwei Kindern/Schilerinnen/Schilern.

Bei Eigenproduktionen der Jugend&KunstSchule Dresden erhdlt jede/-r Mitwir-
kende einmalig eine Freikarte.

3. Raumnutzung durch Dritte

Zu unterscheiden sind kurzfristige Nutzungen (1), regelméaRige kurzfristige Nut-
zungen (2) und Nutzungen aufgrund gesonderten Vereinbarungen (3).

Die Entgelte fur die Bereitstellung nach (1) und (2) werden nach der genutzten
Flache berechnet:

fur die 1. und 2. Stunde je 0,60 EUR/gm
fiir jede weitere Stunde 0,30 EUR/gm
Ab finf Stunden gilt der Satz fir flnf Stunden.

Bei Nutzungsart (1) fur Familienfeiern in den Sélen Palitzschhof, Racknitzhohe 35
a und Club Passage wird ein Rabatt von 20 % auf das Grundentgelt (ohne Zusatz-
leistungen) gewahrt. In Rdumen mit hauseigener Gastronomie wird bei mitge-
brachten Speisen und Getranken ein ,,Korkengeld* von 1,00 EUR/Person erhoben.
Nutzung von Kiiche (20,00 EUR), Lichttechnik (10,00 EUR) sowie Tontechnik
(10,00 EUR) werden zzgl. gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer gesondert in
Rechnung gestellt. Eventueller Aufwand fur Klavierstimmung wird gesondert be-
rechnet.

Bei Nutzungsart (2) und mehr als 8 Stunden monatlich wird ein Rabatt von 50 %

gewahrt. Bei kommerzieller Nutzung nach (1) oder (2) wird ein Aufschlag von 50
% berechnet.
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Entgeltordnung

Fur Proben (eine Probeneinheit entspricht maximal vier Stunden) im Rahmen von
gesonderten Vereinbarungen (3) konnen die Séle Racknitzhthe 35 a, Palitzschhof,
Club Passage und Beratungs- bzw. Werkstattrdume genutzt werden. Je Proben-
einheit wird in der Regel eine Betriebskostenpauschale von 6,00 EUR berechnet.
Techniknutzung wird gesondert in Rechnung gestellt. Eventueller Aufwand fiir
Klavierstimmung wird gesondert berechnet.

Die Nutzung der Buhne im Torhaus ist nur im Rahmen von gesonderten Verein-
barungen (3) mdglich.

Bei Veranstaltungen mit Entgelt erhdlt die Jugend&KunstSchule 15 % der Ein-
nahmen.

Fur Proben (eine Probeneinheit entspricht maximal vier Stunden) wird eine Be-
triebskostenpauschale von 10,00 EUR berechnet.

Nutzung von Lichttechnik (20,00 EUR), Tontechnik (20,00 EUR), die Bereitstel-
lung der Kiinstlergarderobe (20,00 EUR) werden zzgl. gesetzlich geschuldeter
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. Die Bereitstellung eines Buhnen-
technikers sowie der Aufwand fur Klavierstimmung werden gesondert berechnet.

gez. Dr. Vogel
Erster Blrgermeister
der Landeshauptstadt Dresden

4 31. EL, September 2006



	Veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 27/06 vom 06.07.06

